
Protokoll Workshop „Satzungen Elternbeiträge Kita, Tagespflege und OGS“ 

 

Datum:    17.05.2016 

Ort:     Rathaus Bornheim 

Zeit:    18.00 Uhr bis 22.00 Uhr 

Anwesend waren:  s. Anwesenheitsliste 

 

 

 

Begrüßung und Einführung ins Thema (Herr Henseler) 

 

1.  Vorstellung der Satzungsentwürfe (Herr Lützenkirchen / Herr Over) 

 

2. Diskussion der verschiedenen Entwürfe 

 

- Elternvertreter 

  - familienfreundliche Beiträge 

  - Vergleich mit den Satzungen der Nachbarkommunen  

  - Grundlage für die Zusammensetzung der Beiträge/19 % Betriebskosten  

    (Zusammensetzung der Betriebskosten 2015 ist als Anlage beigefügt) 

 

3. Ergebnis 

 

1. Die Gleichheit der Beiträge der Kita und OGS wird aufgehoben 

 

2. Die Beteiligten tendieren zu Variante I mit Überarbeitung zu folgenden Punkten (s. 

Anlagen): 

Variante W 1 Variante W 2 Variante W 3 Variante W 4 

- prozentuale Stei-

gerung der Ein-

kommensstufen 

- Erst- und Ge-

schwisterkind mit 

jeweils 75 % 

- lineare Steige-

rung der Einkom-

mensstufen 

- Erst- und Ge-

schwisterkind mit 

jeweils 75 % 

- prozentuale Stei-

gerung der Ein-

kommensstufen 

- Erst- und Ge-

schwisterkind mit 

jeweils 62,5 % 

- lineare Steige-

rung der Einkom-

mensstufen 

- Erst- und Ge-

schwisterkind mit 

jeweils 62,5 % 

 

3. Die Beiträge der Tagespflege wird aus der Variante Kita übernommen 

 

4. § 10 der Beitragssatzung: Kein Anspruch auf Beitragsminderung bei Streik 

Elternvertreter:  

Passus soll nicht in die Satzung aufgenommen werden 

Bürgermeister: 

Mit Blick auf die erforderliche Beitragshöhe von 19 % und haushaltsrechtliche Vorga-

ben soll dieser Passus in die Satzung aufgenommen werden soll und wird Gegen-

stand der Sitzungsvorlage ist. 

Die Empfehlung des Städte- und Gemeindebundes vom 02.07.2015 sowie der Erlass 

des Innenministeriums vom 17.07.2009 sind beigefügt 

 

 

 



 

 

 

-2- 

 

Elternvertreter: 

Ersatzbetreuung bei Streik soll gewährleistet und in die Satzung aufgenommen          

werden 

Bürgermeister: 

Aus rechtlicher Sicht nicht möglich (kein Unterlaufen des Streiks)  

Sagt zu, dass im Streikfall über ein freiwilliges Angebot des Jugendamtes (z. B. zur 

Verfügung stellen von Räumen) im Einzelfall geprüft wird. Aber keine Regelung in der 

Satzung. 

 

5. Der Vorschlag der Verwaltung, die Beiträge der OGS um 10 % zu erhöhen, wird an-

genommen. Eine gleichmäßige Aufteilung der Beiträge auf jeweils 62,5 % wird aus-

gearbeitet (s. Anlage). 

 

 

Die überarbeiteten Varianten werden im Folgetermin am Montag, 23.05.2016 um 18.00 Uhr 

im Rathaus, Zimmer 904 erörtert. 

 

 

 

gez. 

Schwarz  

 

 

 

Anlagen: 

-Teilnehmerliste 

-neu berechneten Varianten Kita (W1-W4) 

-neu berechnete Variante OGS 

-Zusammenstellung Betriebskosten 2015 

-Information des Städte- und Gemeindebundes zur Erstattung Elternbeiträge Streik 02.07.15 

-Erlass des Innenministeriums NW zur Erstattung Elternbeiträge 17.07.09. 
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